
Auszug aus der Ordnung der Fachbereiche 02, 05 und 07  
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  

für die Prüfung im Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang 
vom 7. Mai 2009 

in der Fassung vom 9. September 2014 
(gilt für alle Studierenden, die ab Wintersemester 2014/15  

neu im BA-Kernfach Politikwissenschaft eingeschrieben sind) 
Fachbereich 02 
Bestimmungen für das Kernfach Politikwissenschaft 

A. Fachspezifische Zulassungsvoraussetzungen 

1. Fachspezifische Sprachkenntnisse (§ 2 Abs. 2): 

keine 

B. Modularisierter Studienverlauf 

1. Studienvolumen (Leistungspunkte/Semesterwochenstunden) 

Im Verlauf des Studiums ist an Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen in folgendem zeitlichen 
Gesamtumfang (SWS) teilzunehmen (§ 6 Abs. 1): 

Gesamtumfang:    62 SWS, davon 

· Pflichtlehrveranstaltungen:  36 SWS 

· Wahlpflichtlehrveranstaltungen:  26 SWS 

Insgesamt sind 105 Leistungspunkte (einschließlich des unbenoteten Praxismoduls) zu erwerben. (§ 6 
Abs. 2 Nr. 1) 

2.  Modulplan 

Das Studium gliedert sich in die folgenden Pflicht- und Wahlpflichtmodule: 

Modul 1: Einführung und methodische Grundlagen 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflichtungs-

grad 
SWS Leistungs-

punkte 
Einführung in die   
Politikwissenschaft 

V 1 Pfl. 2 SWS 2 LP 

Wissenschaftliches 
Arbeiten und 
Schlüsselqualifikationen

K 1 Pfl. 2 SWS 2 LP 

Statistik I V 2 (oder 1*) Pfl. 2 SWS 3 LP 
Statistik I S 2 (oder 1*) Pfl. 2 SWS 3 LP 
Methoden der emp. 
Politikforschung I 

V 1 (oder 2*) Pfl. 2 SWS 3 LP 

Modulprüfung: Klausur (90 min) 
Die Modulprüfung besteht aus zwei Teilen: die eine Teilprüfung 
bezieht sich auf die „Einführung in die Politikwissenschaft“ 
(Gewichtung: ein Drittel), und kann direkt nach der Vorlesung 
im ersten Semester absolviert werden; die andere Teilprüfung 
bezieht sich auf „Methoden der empirischen Politikforschung/ 
Statistik“ (Gewichtung: zwei Drittel) und wird in der Regel nach 
dem zweiten Semester absolviert. Beide Teilprüfungen müssen 
bestanden sein. 

1 LP 

Gesamt 10 SWS 14 LP 
Zugangsvoraussetzung keine 



Modul 2: Basismodul „Das politische System der Bundesrepublik Deutschland“ 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflichtungs-

grad 
SWS Leistungs-

punkte 
Einführung in das polit. 
System der BRD 

V 1 (oder 2*) Pfl. 2 SWS 2 LP 

Das politische System 
der BRD 

S 1 (oder 2*) Pfl. 2 SWS 4 LP 

Thema V 2 (oder 3*) WPfl. 2 SWS 2 LP 
Modulprüfung: Klausur (90 min) oder Hausarbeit** 1 LP 
Gesamt 6 SWS  9 LP 
Zugangsvoraussetzung keine

Modul 3: Basismodul „Politische Theorie“ 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflichtungs-

grad 
SWS Leistungs-

punkte 
Einführung in die 
politische Theorie 

V 1 (oder 2*) Pfl. 2 SWS 2 LP 

Politische Theorie S 1 (oder 3*) Pfl. 2 SWS 4 LP 
Thema V 2 (oder 3*) WPfl. 2 SWS 2 LP 
Modulprüfung: Klausur (90 min) oder Hausarbeit** 1 LP 
Gesamt 6 SWS 9 LP 
Zugangsvoraussetzung keine 

Modul 4: Basismodul „Wirtschaft und Gesellschaft“ 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflichtungs-

grad 
SWS Leistungs-

punkte 
Einführung in Wirtschaft 
und Gesellschaft 

V 3 (oder 2*) Pfl. 2 SWS 2 LP 

Wirtschaft und 
Gesellschaft 

S 2 (oder 3*) Pfl. 2 SWS 4 LP 

Thema V 4 (oder 3*) WPfl. 2 SWS 2 LP 
Modulprüfung: Klausur (90 min) oder Hausarbeit** 1 LP 
Gesamt 6 SWS 9 LP 
Zugangsvoraussetzung keine

Modul 5: Basismodul „Analyse und Vergleich politischer Systeme“ 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflichtungs-

grad 
SWS Leistungs-

punkte 
Einführung in die 
Analyse und den 
Vergleich pol. Systeme

V 2 (oder 1*) Pfl. 2 SWS 2 LP 

Analyse und Vergleich 
politischer Systeme 

S 3 (oder 1*) Pfl. 2 SWS 4 LP 

Thema V 3 (oder 2*) WPfl. 2 SWS 2 LP 
Modulprüfung: Klausur (90 min) oder Hausarbeit** 1 LP 
Gesamt 6 SWS 9 LP 
Zugangsvoraussetzung keine



Modul 6: Basismodul „Internationale Beziehungen“ 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflichtungs-

grad 
SWS Leistungs-

punkte 
Einführung in die 
Internationalen 
Beziehungen 

V 2 (oder 1*) Pfl. 2 SWS 2 LP 

Internationale 
Beziehungen 

S 3 (oder 1*) Pfl. 2 SWS 4 LP 

Thema V 3 (oder 2*) WPfl. 2 SWS 2 LP 
Modulprüfung: Klausur (90 min) oder Hausarbeit** 1 LP 
Gesamt 6 SWS 9 LP 
Zugangsvoraussetzung keine

Modul 7: Aufbaumodul I „Berufsfeldorientierte Qualifikationen und fortgeschrittene Methoden“ 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflichtungs-

grad 
SWS Leistungs-

punkte 
Statistik II V 3 (oder 4*) Pfl. 2 SWS 3 LP 
Methoden der empirischen 
Politikforschung II 

V 4 (oder 3*) Pfl. 2 SWS 3 LP 

Berufsfeldqualifikation I: Statistik II K 3 (oder 4*) Pfl. 2 SWS 3 LP 

Fachspezifische Anwendung von 
Forschungsmethoden 

S 5 WPfl. 2 SWS 3 LP 

Modulprüfung: Klausur (90 min) oder Hausarbeit 1 LP 
Gesamt 10 SWS 13 LP 
Zugangsvoraussetzung Das Grundlagenmodul (Modul 1) muss absolviert sein. 

Modul 8: Aufbaumodul II „Politikwissenschaftliche Vertiefung 1“ 
Die Lehrveranstaltungen sind aus 
einem oder mehreren der folgenden 
Schwerpunktbereiche zu wählen: 

Art Regel-
semester 

Verpflichtungs-
grad 

SWS Leistungs-
punkte 

Mögliche Schwerpunktbereiche sind: 
- „Politisches  System der BRD“ 
- „Analyse und Vergleich politischer Systeme“ 

S 4 WPfl. 2 SWS 3 LP 

- „Internationale Beziehungen“ 
- „Politische Theorie“ 
- „Wirtschaft und Gesellschaft“ 

V 4 oder 5 WPfl. 2 SWS 2 LP 

Die insgesamt vier Seminare aus den 
Aufbaumodulen II  und III müssen sich auf 
mindestens zwei Schwerpunktbereiche 
beziehen. Mit den Modulprüfungen in den 
Aufbaumodulen II und III müssen zwei 
verschiedene Schwerpunktbereiche abgedeckt 
werden.

S 5 WPfl. 2 SWS 3 LP 

Modulprüfung: Hausarbeit  3 LP 
Gesamt 6 SWS 11 LP 
Zugangsvoraussetzung Das Grundlagenmodul (Modul 1) muss absolviert sein.



Modul 9: Aufbaumodul III „Politikwissenschaftliche Vertiefung 2“ 
Die Lehrveranstaltungen sind aus 
einem oder mehreren der folgenden 
Schwerpunktbereiche zu wählen: 

Art Regel-
semester 

Verpflichtungs-
grad 

SWS Leistungs-
punkte 

Mögliche Schwerpunktbereiche sind: 
- „Politisches  System der BRD“ 
- „Analyse und Vergleich politischer Systeme“ 

S 4 WPfl. 2 SWS 3 LP 

- „Internationale Beziehungen“ 
- „Politische Theorie“ 
- „Wirtschaft und Gesellschaft“ 

V 4 oder 5 WPfl. 2 SWS 2 LP 

Die insgesamt vier Seminare aus den 
Aufbaumodulen II  und III müssen sich auf 
mindestens zwei Schwerpunktbereiche 
beziehen. Mit den Modulprüfungen in den 
Aufbaumodulen II und III müssen zwei 
verschiedene Schwerpunktbereiche abgedeckt 
werden.

S 5 WPfl. 2 SWS 3 LP 

Modulprüfung: Hausarbeit  3 LP 
Gesamt 6 SWS 11 LP 
Zugangsvoraussetzung Das Grundlagenmodul (Modul 1) muss absolviert sein.

Modul 10: Praxismodul 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflichtungs-

grad 
SWS Leistungs-

punkte 
Praktikum mit Praktikumsbericht P 4 und 5 

(oder 5*)
Pfl. - 8 LP 

Berufsfeldqualifikation II S 5 (oder 4*) WPfl. 2 SWS 3 LP 
Modulprüfung: keine  
Gesamt 2 SWS 11 LP 
Zugangsvoraussetzung Das Grundlagenmodul (Modul 1) muss absolviert sein.Das Grundlagenmodul (Modul 1) muss absolviert sein.

* Gilt für Studierende, die ihr Studium im Sommersemester beginnen. 

** In zwei der fünf Basismodule „Das politische System der Bundesrepublik Deutschland“, „Politische 
Theorie“, „Wirtschaft und Gesellschaft, „Analyse und Vergleich politischer Systeme“ und  
„Internationale Beziehungen“ ist im Rahmen der Modulprüfungen jeweils eine wissenschaftliche 
Hausarbeit zu schreiben, in den anderen drei Basismodulen jeweils eine Klausur. Eine einmal 
gewählte Prüfungsform für das Modul ist verbindlich. Im Falle der Wiederholung einer Prüfung muss 
diese in derselben Form erbracht werden wie der/die nicht bestandene/n Versuch/e. 

Legende: 

K =  Kleingruppe 
LP =  Leistungspunkte 
P = Praktikum
Pfl = Pflichtlehrveranstaltung 
S = Seminar 
SWS =  Semesterwochenstunden 
V = Vorlesung 
WPfl = Wahlpflichtlehrveranstaltung 



3. Industrie- oder Berufspraktikum (zu § 5 Abs. 11 und § 6 Abs. 4) 
Im Rahmen des Studiums ist in Modul 10 ein 6-wöchiges Praktikum in einem gegenstandsnahen 
Bereich zu absolvieren. Für das Praktikum und den als Studienleistung anzufertigenden, unbenoteten 
Praktikumsbericht werden 8 LP vergeben. 

4. Empfohlene/Verpflichtende Auslandsaufenthalte ( zu § 6 Abs. 5) 

Es wird dringend empfohlen, mindestens ein Semester im Ausland zu studieren. Der dafür beste 
Zeitpunkt im Bachelor-Studiengang ist nach dem dritten oder vierten Semester, d. h. nach dem 
Abschluss der Basismodule. Prinzipiell sind alle im Ausland erfolgreich erbrachten Leistungen aus 
dem Bereich der Politikwissenschaft anerkennungsfähig. 

C. Bachelorarbeit und mündliche Abschlussprüfung 

1. Bachelorarbeit ( zu § 6 Abs 2 Nr. 3, § 15 Abs. 5 und Abs.7) 

Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 8 Wochen. Für die Bachelorarbeit werden 10 LP 
vergeben. 

2.  Mündliche Abschlussprüfung ( zu § 16 Abs. 2 und Abs. 3) 

Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt 30 Minuten. Für die mündliche Prüfung werden 5 
LP vergeben. 

Diese Änderung der Ordnung für die Prüfung im Bachelorstudiengang Politikwissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 2014/15 
in den Bachelorstudiengang Politikwissenschaft eingeschrieben werden; dies gilt auch im Falle einer Umschreibung 
(Fachwechsel) innerhalb des Studiengangs.


